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Zitat von Mariella84

Mir ist mit Korrekturfach klar, dass Ferienzeit nicht komplett Urlaub bedeutet.

Mit kurzfristig Bescheid geben meine ich drei Tage...also nach Nachrichterhalt soll man
drei Tage später spontan "antanzen". Das geht nicht. Da muss man gemeinsam einen
Termin finden.

Das mag man subjektiv so sehen. Zumindest im Arbeitsrecht ist eine dreitägige Frist zur
Ankündigung von Diensplanänderungen fast noch angemessen. Abgestellt wird dort auf 4 Tage
Frist. Das wird im Beamtenrecht nicht viel anders sein. Ob man sich an 1 Tag Differenz
aufhängen möchte, wenn einem der Termin eigentlich möglich wäre, muss man wie gesagt
selbst entscheiden.

PS: Deine Schlussfolgerung, dass man gemeinsam einen (zeitnahen) Alternativtermin
vereinbaren sollte, teile ich.
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